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VERANSTALTUNG ZU § 129A  

"§ 129a StGB - das ‘Sesam-öffne-dich’" - so lautete der Titel einer Ver-
anstaltung, zu der Hamburgs Aktive Jurastudierende am 26. Juli ein-
luden. Die Wahl des Themas war kein Zufall: Gerade im Großraum
Hamburg kam es in den letzten Monaten zu zahlreichen Hausdurch-
suchungen, die auf diesen Paragraphen gestützt waren.

Nach einer ersten Durchsuchungswelle Anfang Mai in Hamburg,
Berlin und anderen norddeutschen Bundesländern, in deren Verlauf
rund 900 Beamt/innen des Bundeskriminalamtes, der Landeskrimi-
nalämter und der verschiedenen Länderpolizeien Razzien in 40 Woh-
nungen und Büros durchführten und etwa auch das bekannte Ham-
burger Kulturzentrum "Rote Flora" durchforsteten, wurden am 13.
Juni 2007 erneut diverse Privatwohnungen in Hamburg und das linke
Projekt "Inihaus" in Bad Oldesloe durchsucht. Bundesweites Aufse-
hen erregte knapp zwei Monate später der Haftbefehl der Bundesan-
waltschaft gegen vier Personen aus Berlin, denen vorgeworfen wurde,
in Brandenburg drei Lastwagen der Bundeswehr in Brand gesetzt zu
haben. Die Ermittlungsgrundlage in all diesen Fällen war besagter Pa-
ragraph 129a, der die Mitgliedschaft beziehungsweise Unterstützung
einer "terroristischen Vereinigung" unter Strafe stellt. 

Grund genug also, sich diesen Paragraphen einmal genauer anzu-
sehen. Der Hamburger Rechtsanwalt Carsten Gericke spannte den
Bogen von den materiellrechtlichen Grundlagen über die strafprozes-
sualen Folgen bis hin zur Rechtswirklichkeit. Dabei zielte die erste

scharfe Kritik auf das nur äußerst vage erkennbare Schutzgut des
Straftatbestandes und dessen uferlose Weite. Bei der Konkretisierung
des Paragraphen im Einzelfall ist der Willkür der Gerichte Tür und
Tor geöffnet. Ausgehend von  der These, dass eine solche "polizei-
rechtliche Verschmutzung" (Jakobs) des Strafrechts zumindest im An-
satz totalitär sei, zeigte Gericke auf, wo sich in der Norm Einfallstore
für Gesinnungsstrafrecht befinden, und erläuterte die aktuelle Ent-
wicklung des Paragraphen. Dabei fand er deutliche Worte: "Pfusch
aus Brüssel, der mit unseren Grundrechtsvorstellungen wenig gemein
hat" fände hier Eingang ins Strafgesetzbuch und werde obendrein
durch die "Meisterleistung der Rabulistik" des Bundesgerichtshofs in
mehr als bedenklicher Weise handhabbar gemacht. 

Zu einer Anklage aufgrund von § 129a kommt es letztlich nur sel-
ten. In den neunziger Jahren standen der Anzahl von 1.362 Personen,
gegen die ermittelt wurde, lediglich 38 Verurteilte gegenüber. Späte-
stens hier wird deutlich: Die §§ 129a, b (und möglicherweise bald c
und d) sind die politischen Trüffelschweine des StGB. Sie dienen einer
politischen Justiz vor allem dazu, das Ausforschungsinstrumentarium
der Strafprozessordnung in Gang zu setzen. Rechtsstaatlich sind sie
nicht. 

Moritz Assall


